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 Freigabe: Abfallwirtschaftsamt 
  

 

B e r a t u n g s f o l g e: 

1. . Ausschusses für Umwelt und Technik  29.09.2015 Kenntnisnahme Ö 

 

 
 
Information über die Vergabe der Dualen Systeme an die Fa. Veolia (Erfassung 
Leichtverpackungen) 
 
 
  
Darstellung des Vorgangs: 
 
I. Historie: 
 
Seit 1993 gibt es neben der kommunalen Abfallwirtschaft auch die „Duale Entsor-
gungswirtschaft“. Einziges Duales System in der Stellung eines Monopolisten war die 
„Duale System Deutschland GmbH“ (DSD). 
 
Bis zum 31.12.2004 war die Ravensburger Wertstofferfassungsgesellschaft mbH 
(RaWEG mbH) Erfassungsdienstleister gegenüber der DSD GmbH. 
 
Seit 01.01.2005 ist für die Erfassung der Leichtverpackungen (LVP) die Fa. Stark 
aus Lindau zuständig; die RaWEG ist seit diesem Zeitpunkt nur noch Subunterneh-
mer der Fa. Stark. Dieser private Dienstleister hat nach einer europäischen Aus-
schreibung den Zuschlag erhalten – auch für die Folgejahre. Der Vertrag der Fa. 
Stark mit den Dualen Systemen läuft noch bis zum 31.12.2015. 
 
Der Anlage 1 der Ausschreibung der Dualen Systeme ist die jeweilige Systembe-
schreibung des öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgers (örE) – in unserem Fall des 
Landkreises Ravensburg - beigefügt. In der Systembeschreibung wird genau gere-
gelt, wann, wo und mit welchen Behältnissen die LVP abgeholt werden müssen.  
 
Beispielsfall: 
Dem zukünftigen Dienstleister wird  in der Systembeschreibung auferlegt, in Ravens-
burg von Montag bis Freitag jeweils von 7.00 bis 17.00 Uhr sowie am Samstag von 
8.00 bis 12.00 Uhr das Annahmepersonal und die Container zu stellen. 
 
Dieser LVP-Dienstleister könnte aber auch den vorhandenen Wertstoffhof der Fa. 
Bausch mitnutzen. So ist es in den letzten Jahren zwischen der Fa. Stark und der Fa. 
Bausch gehandhabt worden. Die Fa. Bausch erhält - falls diese Option gewählt wird - 
vom Dienstleister (bisher die Fa. Stark) ein entsprechendes Entgelt. Der Landkreis 
als örE hat hier keinerlei Mitspracherecht! 
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II. Ausschreibung 01.01.2016 bis 31.12.2018 
 
Mittlerweile gibt es neun bzw. demnächst zehn Duale Systeme in Deutschland. 
 
Der letzte Ausschreibungszeitraum endet am 31.12.2015. Daher haben die Dualen 
Systeme für den Zeitraum 01.01.2016 bis zum 31.12.2018 europaweit neu ausge-
schreiben.  
 
Das Abfallwirtschaftsamt des Landkreises Ravensburg hat dazu wieder die mit allen  
Städten und Gemeinden abgestimmte Systembeschreibung für die Ausschreibung 
geliefert. 
 
Die Ausschreibungsführerschaft für die neue europaweite Ausschreibung im 
Landkreis Ravensburg wurde für das Duale System der Fa. Reclay VfW GmbH aus 
Köln zugelost. 
 
Die Vergabe durch dieses Duale System hat mittlerweile stattgefunden. 
Mit E-Mail vom 04.08.2015 teilte die Fa. Reclay VfW GmbH dem Abfallwirtschaftsamt 
mit, dass ab dem 01.01.2016 bis zum 31.12.2018 die Fa. Veolia Umweltservice 
Süd GmbH & Co.KG aus Pegnitz  den Zuschlag für die Sammlung der LVP erhal-
ten hat. 
 
Mit den Firmen Veolia und Reclay hat das Abfallwirtschaftsamt bereits im Juli ein ers-
tes Abstimmungsgespräch geführt. Dabei wurde klar, dass die Fa. Veolia die Wert-
stoffhöfe der Fa. Bausch nicht nutzen wird. An der Mitnutzung der gemeindlichen 
Annahmestellen / Wertstoffhöfe wird sich dadurch nichts ändern! 
 
Leider wird es neben den abfallwirtschaftlichen Umstellungen (neue Restmülltonnen 
und Biotonnen in Zuständigkeit des Landkreises) nun auch noch Umstellungen bei 
der Abgabe des LVP-Sackes - zumindest bei einigen gewerblichen Annahmestellen, 
wie zum Beispiel der Fa. Bausch - geben. 
 
Das endgültige Erfassungskonzept der Fa. Veolia, speziell für das „Mittlere 
Schussental“, liegt der Verwaltung derzeit nicht vor. Das Abfallwirtschaftsamt hat be-
reits gegenüber der Fa. Reclay sein „Veto“ wegen der voraussichtlichen LVP-
Erfassung - speziell im „Mittleren Schussental“ schriftlich eingelegt.  
 
Das Landratsamt als örE achtet selbstverständlich auf die Umsetzung der in der Sys-
tembeschreibung festgeschriebenen Annahmestelle (pacta sunt servanda). 
 
Die Verwaltung wird den Ausschuss für Umwelt und Technik in seiner nächsten    
Sitzung im November 2015 unaufgefordert über den neuesten Sachstand             
informieren. 
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